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§ 59 TEG 2012 Pflichten der Erzeuger
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Erzeuger sind verpflichtet,

sich einer Bilanzgruppe anzuschlieRen oder eine eigene Bilanzgruppe zu bilden,

Daten im erforderlichen Ausmall betroffenen Netzbetreibern, dem Bilanzgruppenkoordinator, den
Bilanzgruppenverantwortlichen und anderen betroffenen Marktteilnehmern zur Verfligung zu stellen,

Erzeugungsfahrplane vorab an die betroffenen Netzbetreiber, den Regelzonenfihrer und den
Bilanzgruppenverantwortlichen im erforderlichen Ausmaf bei technischer Notwendigkeit zu melden,

bei Verwendung eigener Zahleinrichtungen und Einrichtungen fir die DatenUbertragung die technischen
Vorgaben der Netzbetreiber einzuhalten,

bei Teillieferungen die Erzeugungsfahrplane an die betroffenen Bilanzgruppenverantwortlichen bekannt zu geben,

nach Mal3gabe vertraglicher Vereinbarungen auf Anordnung des Regelzonenfuhrers zur Netzengpassbeseitigung
oder zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit Leistungen (Erhéhung oder Einschrankung der Erzeugung
sowie Veranderung der Verfugbarkeit von Erzeugungsanlagen) zu erbringen; es ist sicherzustellen, dass bei
Anweisungen des Regelzonenflhrers gegenlber Betreibern von KWK-Anlagen die Fernwarmeversorgung
gewahrleistet bleibt,

auf Anordnung des Regelzonenfihrers nach§ 23 Abs. 9 EIWOG 2010 zur Netzengpassbeseitigung oder zur
Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit die Erhéhung und/oder Einschrankung der Erzeugung sowie die
Veranderung der Verflgbarkeit von Erzeugungsanlagen vorzunehmen, soweit dies nicht nach lit. f vertraglich
sichergestellt werden konnte,

auf Anordnung des Regelzonenfuhrers mit technisch geeigneten Erzeugungsanlagen bei erfolglos verlaufener
Ausschreibung gegen Ersatz der tatsachlichen Aufwendungen die Sekundarregelung bereit zu stellen und zu

erbringen.

Die ndhere Regelung der im Abs. 1 festgelegten Pflichten hat in den Allgemeinen Bedingungen fur
rteilernetzbetreiber nach § 36 Abs. 2 und in den Allgemeinen Bedingungen fir Bilanzgruppenverantwortliche nach

8 69 Abs. 4 zu erfolgen.

3)

a)

Betreiber von Erzeugungsanlagen mit einer Engpassleistung von mehr als 5 MW sind weiters verpflichtet,

die Kosten fiir die Primarregelung nach MalRgabe des§ 61 zu Ubernehmen,
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b) soweit sie zur Erbringung der Primarregelleistung imstande sind, diese fur den Fall, dass die Ausschreibung nach
§ 60 erfolglos geblieben ist, auf Anordnung des Regelzonenfihrers zu erbringen,

c) Nachweise Uber die Erbringung der Primarregelleistung dem Regelzonenflhrer in geeigneter und transparenter
Weise zu erbringen und

d) die im Zusammenhang mit der Erbringung der Primarregelleistung stehenden Anweisungen des
Regelzonenfiihrers, insbesondere hinsichtlich Art und Umfang der zu Gbermittelnden Daten, zu befolgen.

(4) Betreiber von Erzeugungsanlagen, die an die Netzebenen nach8 63 Z 1 bis 3 EIWOG 2010 angeschlossen sind oder
Uber eine Engpassleistung von mehr als 50 MW verfigen, sind weiters verpflichtet, dem Regelzonenfihrer zur
Uberwachung der Netzsicherheit zeitgleich Daten (iber die jeweils aktuelle Einspeiseleistung dieser Erzeugungsanlagen
in elektronischer Form zu Ubermitteln.

(5) Betreiber von Erzeugungsanlagen mit einer Engpassleistung von mehr als 20 MW sind weiters verpflichtet, der
Landesregierung zur Uberwachung der Versorgungssicherheit regelméaRig Daten (iber die zeitliche Verfligbarkeit der
Erzeugungsanlagen zu tGbermitteln.

In Kraft seit 03.06.2021 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


https://www.jusline.at/gesetz/teg_2012/paragraf/60
https://www.jusline.at/gesetz/teg_2012/paragraf/63
file:///

	§ 59 TEG 2012 Pflichten der Erzeuger
	TEG 2012 - Elektrizitätsgesetz 2012 - TEG 2012, Tiroler


